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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1989

Norm

ABGB §1210

Rechtssatz

Der beherrschende Grundgedanke bei der besonderen Art der Au2ösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts durch

außergerichtliche Ausschlußerklärung ist immer die Unzumutbarkeit des Fortbestands des Gesellschaftsverhältnisses

für den anderen Teil. Dabei ist im allgemeinen eine umfassende Abwägung des Interesses des Beklagten am

Fortbestand der Gesellschaft sowie des Auflösungsinteresses des Klägers unabdingbar.
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